
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Geldern 
 
 
Widmung von Straßen 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
in der derzeit gültigen Fassung werden hiermit 
 
die Stichstraßen „Bergsteg“ (zu den Häusern Nr. 16 a bis 16 d und 16 e bis 16 g) 
 
mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet und gem. § 3 Abs. 1 StrWG NW als 
Gemeindestraße eingestuft. 
 
Die zu widmende Straße ist in dem abgedruckten Plan schraffiert dargestellt. Es handelt sich 
um die Flurstücke Nr. 2102, 2122, 2124, 2126 und 2128 (Flur 11, Gemarkung Walbeck). 
 
Das sind Ihre Rechte: 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie vor dem Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastion-
straße 39, binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erheben. Die Kla-
ge muss die Klägerin/den Kläger, die Beklagte/den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor 
Ablauf der Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Falls die Frist durch das Verschulden ei-
ner/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der ver-
antwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Über-
mittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nä-
herer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 
Hinweis der Verwaltung:  
Gemäß § 110 des Justizgesetzes NRW ist ein Widerspruchsverfahren nicht erforderlich.  
Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit 
der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so etwai-
ge Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von ei-
nem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
 
 
Geldern, 29.09.2020  
 
 
Sven Kaiser 
Der Bürgermeister 
 



 
  


